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Botschaft des Bundesrates
an die Bundesversammlung betr. die Uerwertung

inländischer Wasserkräfte ins Ausland.
(SSoiit 4. ®e^ember 1905.)

®ie Sdjroeij befitjt als Sergtanb eine Summe non
oerhältniSmäfjig leicht oerroertbaren ©afferfräften, roelcfje
einen erheblichen Steil beS tRationaloennögenS ausmachen
unb beren ©ert bebeutenb geftiegen ift, feitbem bie @lef=

trijität ihren SiegeSjug burd) bie ©elt angetreten unb
bie Stechnif ber Umroanblung ber ©afferfraft in elef'trifcEje

©nergie einen ungeheuren 2luffd)roung genommen hat.
îurd) biefen $ortfd)ritt erteilen mir in ber Sdfroeis,
baff in einem je£)r bebeutenben ©äffe bie Steinfohle,
roeld)e mir aus bem 2luSlanb beziehen muffen, als $r#ft=
erjeugerin burd) bie einheimifche ©afferfraft erfetjt roer=
ben fann. So fefjr mir für ben Slbfat) ber ©rjeugniffe
unferer Qnbuftrie auf baS SfuSfanb angemiefen finb, fo
fehr ift eS umgefehrt ju begrüfsen, baf) in 2lnfel)ung ber
33efchaffung beS roid)tigften allgemeinen ißrobuftionSmittelS
bie Ébfjângigfeit ber. Sdjioeij nom SluSlanb abnimmt,
bereits ift benn auch bie Ifeber^eugung, baff mir in unfern
©afferfräften ein unfehlbares ©ut befitseu unb su bem=

felben mehr als bisher Sorge tragen müffen, in baS

33olfSberoufitfeitt eingebrungen. 2)arauS ergibt fid) bie

iftotroenbigfeit, bafj fid) auch bie SanbeSbehörben mehr
als bisher mit ber Angelegenheit ber fchroeijerifchen
©afferfräfte befchäftigen. ©ir haben in erfter Sinie
bafür ju forgen, baff, roenn bie Schroeij jum eteftrifdjen
betrieb ihrer Bahnen, bie fid) bereits $um größten Seil
in ben |)änben beS Staates befinben, übergehen roirb,
bie nötige ©afferfraft ju biefent tBetjufe jur Verfügung

fteht. SQSir haben in smeiter Sinie su beroirfen, baß baS

©efälle unferer Slüffe ber einheimifd)en ißrobuftion unb
bem einheimifdjen $onfum gefidjert wirb. ©ir haben
enblid) auf SRittel unb ©ege ju finnen, bamit eine
rationelle Sßerroenbung ber einheimifchen ©afferfräfte
im ^ntereffe beS SSolfSganjen ftattfinbe, bamit ferner
einer SSerfdjleuberung biefeS ©emeinguteS oorgebeugt
roerbe unb bamit-fid), brittenS, ber Staat für ben 9tücf=
ertoerb beSfelben, foroeit eS oergeben ift ober nod) oer=
geben mirb, nidjt auSfchliefflid) auf bie fehr teure 3roangS=
enteignung angemiefen fefje.

®er erften ber brei Aufgaben mibmen mir, mie
$t)nen befannt, fchon feit geraumer 3«^ itnfere ganje
Aufmerffamfeit.

©it ber jroeiten Aufgabe befchäftigen mir unS in
ben nadjfolgenben ©rörterungen unb Einträgen.

®ie ©rfüllung ber britten unb größten Slufgabe bietet

grope Schmierigfeiten, foroeit fie bem 33unbe obliegt.
®ie fpauptfehroierigfeit befteht barin, bah fief) biefer mit
ben Üantonen auSeinanbersufepcn hat unb ein ©eg ge=

funben roerben map, um ben berechtigten ^ntereffen ber
Kantone in befriebigenber ©eife Rechnung ju tragen,
©ir behalten biefe britte Aufgabe angelegentlich im 2luge.

S3efd)äftigen mir unS nun heute bes näheren mit ber
jroeiten îtufgabe.

®aS ©efälle unferer fftüffe unb ber -Jlbflüffe auS
unferen Seen ift in eminentem Sinne öffentliches ©ut,
ift, im meiteren Sinne beS ©orteS, Dfationalgut. ®e=

meinben, flantone unb ©tnb laffen eS fich angelegen
fein, bie fytupläufe ju regulieren unb bie ^erftörung ober
Schäbigung ber befteljenben ober fünftigen ©afferroerfe
SU oerhüten. ©ehrere hunbert ©itlionen finb bereits ju
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votscdatt ties Vunâesrates
an à vuàsversammlung bett. Sie Verwertung

inländischer Aasserkräfte ins Ausland.
<Vom 4. Dezember tWS.)

Die Schweiz besitzt als Bergland eine Summe von
verhältnismäßig leicht verwertbaren Wasserkräften, welche
einen erheblichen Teil des Nationalvermögens ausmachen
und deren Wert bedeutend gestiegen ist, seitdem die Elek-
trizität ihren Siegeszug durch die Welt angetreten und
die Technik der Umwandlung der Wasserkraft in elektrische
Energie einen ungeheuren Aufschwung genommen hat.
Durch diesen Fortschritt erreichen wir in der Schweiz,
daß in einem sehr bedeutenden Maße die Steinkohle,
welche wir aus dem Ausland beziehen müssen, als Kraft-
erzeugerin durch die einheimische Wasserkraft ersetzt wer-
den kann. So sehr wir für den Absatz der Erzeugnisse
unserer Industrie auf das Ausland angewiesen sind, so

sehr ist es umgekehrt zu begrüßen, daß in Ansehung der
Beschaffung des wichtigsten allgemeinen Produktionsmittels
die Abhängigkeit der. Schweiz vom Ausland abnimmt.
Bereits ist denn auch die Ueberzeugung, daß wir in unsern
Wasserkräften ein unschätzbares Gut besitzen und zu dem-
selben mehr als bisher Sorge tragen müssen, in das
Volksbewußtsein eingedrungen. Daraus ergibt sich die

Notwendigkeit, daß sich auch die Landesbehörden mehr
als bisher mit der Angelegenheit der schweizerischen
Wasserkräfte beschäftigen. Wir haben in erster Linie
dafür zu sorgen, daß, wenn die Schweiz zum elektrischen
Betrieb ihrer Bahnen, die sich bereits zum größten Teil
in den Händen des Staates befinden, übergehen wird,
die nötige Wasserkraft zu diesen, Behufe zur Verfügung

steht. Wir haben in zweiter Linie zu bewirken, daß das
Gefälle unserer Flüsse der einheimischen Produktion und
dem einheimischen Konsum gesichert wird. Wir haben
endlich aus Mittel und Wege zu sinnen, damit eine
rationelle Verwendung der einheimischen Wasserkräfte
im Interesse des Volksganzen stattfinde, damit serner
einer Verschleuderung dieses Gemeingutes vorgebeugt
werde und damit sich, drittens, der Staat für den Rück-
erwerb desselben, soweit es vergeben ist oder noch ver-
geben wird, nicht ausschließlich aus die sehr teure Zwangs-
enteignung angewiesen sehe.

Der ersten der drei Aufgaben widmen wir, wie
Ihnen bekannt, schon seit geraumer Zeit unsere ganze
Aufmerksamkeit.

Mit der zweiten Aufgabe beschäftigen wir uns in
den nachfolgenden Erörterungen und Anträgen.

Die Erfüllung der dritten und größten Aufgabe bietet
große Schwierigkeiten, soweit sie dem Bunde obliegt.
Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daß sich dieser mit
den Kantonen auseinanderzusetzen hat und ein Weg ge-
funden werden muß, um den berechtigten Interessen der
Kantone in befriedigender Weise Rechnung zu tragen.
Wir behalten diese dritte Aufgabe angelegentlich im Auge.

Beschäftigen wir uns nun heute des näheren mit der
zweiten Aufgabe.

Das Gefälle unserer Flüsse und der Abflüsse aus
unseren Seen ist in eminentem Sinne öffentliches Gut,
ist, im weiteren Sinne des Wortes, Nationalgut. Ge-
meinden, Kantone und Bund lassen es sich angelegen
sein, die Flußläufe zu regulieren und die Zerstörung oder
Schädigung der bestehenden oder künstigen Wasserwerke
zu verhüten. Mehrere hundert Millionen sind bereits zu
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biefem ,3roede oon ber Allgemeinheit oermenbet morben.
Obgleich bie glufjregulierung auch ben Bacl)barftaaten,
nad) roetchen unfere ©eroäffer abfliegen, ebenfalls in
hohem SJlafje zugute fomrnt, haben mir fie ftetS auS=

fcbliefjlid) auS eigenen ÏÏHitteln beftritten. Um fo mehr
erachten mir eS als unfer 9îed)t unb bem ©chroeijeroolfe
gegenüber als unfere Pflicht, bie Bubbarmacbung ber
auf unferem Boben corljanbenen SBaffergefälle für bie

gntereffen unfereS SanbeS unb unferer Beoölferung zu
fid)ern. ©oroeit unb folange mir fie nicht im gnlanb
brauchen, mögen fie in ben Badjbarlänbern Bermenbuttg
unb Berroertung finben.

©obalb unb foroeit aber tm gnlanb Bebarf ift, foil
in erft« Sinte biefer Bebarf gebedt roerben. Unb falls
unfere SBafferfräfte baju bienen follen, ber auSlänbifchen
gnbuftrie, bie fo mie fo mit günftigeren Sohn» unb Ab-
fahoerhältniffen arbeitet als bie unfrige, jum ©iege im
ftonfurrenjfampfe mit unferer einbetmifdjen gnbuftrie
Zu oerhelfen, fo rooßen mir unfere eigene SBaffe auS ber
fpanb beS ftonfurrenten jurüclsiehen.

©o fchlagen mir gl)ueu benn einen BunbeSbefcblufj
oor, roeldjer unS ermöglichen foil, unferem Sanb baS zu
erhalten, roaS ihm gehört. AuS ©rünben, beren @r=

örterung nicht nötig fein bürfte, hegen mir bie lieber»

Zeugung, bafs bie SJlafjnabme oom Bunbe ausgehen unb
BunbeSfacbe fein mug. Sie $uftânbtgïeit beS BunbeS
leiten mir auS feinem 3roed, gemeinfame Wohlfahrt
ber ©ibgenoffen ju förbern, ab. (Art. 2 ber BunbeS»

oerfaffung.)
Sie Angelegenheit ift überhaupt unb inSbefoitbere

oon bem Augenblicf an, ba eS befannt mirb, bah fid)
bie BunbeSbeî)ôrben mit ihr befchäftigen, bringlich- 9ßir
beantragen beShalb, bem BunbeSbefdfluffe bie dringlich»
feitSf'laufel beizufügen, maS um fo roeniger bebenflid) ift,
als mir beS ©inoerftänbniffeS ber grofsen tblebrbeit beS

©^meijeroolfeS mit ber Blafjnabme ganz fidler finb.
®ir geftatten unS fcljliefilid), ben Sßunfcb aue-zufprechen,
ber ©egenftanb möchte in ber heute beginnenben Sagung
ber BunbeSoerfammlung enbgüttig erlebigt merbeu. Sie
©rünbe hiefür bedien fid) mit ben ©rünben, bie für bie

Srhtgltd)fettSerflärung befteljen.
©enehmigen ©ie :c.

* *
*

ÖunbcSbcfcljlup über bic Beriucrtuug iulnubtfdjer
Söafferfräftc iitS AnSlaub.

Sie BunbeSoerfammlung ber fcf)meizerifd)en ©ibge»
noffenfchaft, nad) ©inficht einer Botfd)aft beS BunbeS»
rateS oom 4. Sezember 1905 ; in Anroenbung oon Art. 2

ber BunbeSoerfaffung befctjliefzt :

1. Sie Ableitung oon eleftrifcher ©nergie, meld)e

ganz ober zum Seil auS in(ctnbifcl)er Bßaffert'raft ge=

roonnen mirb, inS AuSlattb bebarf ber bunbeSrätlicljen
Bewilligung. ©taatemerträge finb oorbehalten.

2. SaS BeroilligungSgefud) ift burch baS Blittel ber

Äantonsregierung, toelche basfelbe begutachtet, bem Bun»
beSrat einzureichen.

3. Ser Bunbesrat mirb bie Bewilligung erteilen,
infofern unb iitfomeit bie Sßafferfraft nidjt im Qnlanb
Berroenbung finbet ober beren Bermertung ittS AuSlanb
nicht inlänbifd)eit gntereffen zuroiberläuft.

4. Sie Bewilligung mirb auf eine beftimmte Sauer
erteilt, meld)e nid)t mehr als zwanzig gabre beträgt,
unb fattn auf Antrag beS Inhabers ein» ober mehrere»
male abgeänbert ober erneuert merben. gür bie Aenber»
uttgS» uttb ©rneueruitgSgefudje finbet bie Beftimmung
oon Art. 2 ebenfalls Anmenbung.

5. gebe Bewilligung f'ann oont Bunbesrat mährenb
ihrer Sauer jeberzeit gegen ©ntfd)äbigung toiberrufen
merben. gür bie gefiftettung ber ©ntfdfäbigung ift im
Streitfall baS Bunbesgerid)t zuftänbig.

6. Sic ©teuerhoheft unb bie 3ßafferred)tSgefet)gebung
ber Äantone bleiben, innert ber ©djranfen ber BunbeS»

oerfaffung unb biefeS BunbeSbefdjluffeS, gemährt.
7. Ser BunbeSrat ift mit ber BolIzief)ung beauftragt.
8. Siefer BunbeSbefdjlup mirb nach Sttafjgabe oon

Art. 89, Abfah 2, ber BunbeSoerfaffung als bringlich
erflärt unb tritt fofort in firaft.

Bautoefen in fficrirli. AIS Affiftent beS SiefbauamteS
mirb 9i. Suternauer oon DiuSroil, ©emeinbeingenieur
in @t. ©aßen, geroählt. — Sem ©rofeen ©tabtrat mirb
beantragt, bie $al)l ber ©eometer unb ber Ä'anzliften
beS SiefbauamteS auf je fünf feftzufetzen, im Borau»
fcf)lage für 1900 für bie erfteren 16,500 gr., für bie
lederen unb einen Setzling 12,800 gr. einzuteilen.

Bnutocfcit in St. ©allen. (Üorr.) Sag eS mit ber ©in»
oerleibung oon 33 ororten mit ben ©tabtgemeinben nicht
fo leicht geht, ift eine alte Satfadje. Aud) in ©t. ©allen
macht man bie nämliche ©rfahrung. gn erfter Sinie
finb eS natürlich finanzielle ©rünbe, welche bie meift
red)t nötige Bereinigung ber ©emeinben erfdjweren; bie

Borortgemeinben leiben meiftenS an bem Blangel finanz»
l'räftiger Bemohner, looburch bei ben ftetS machfenben
Aufgaben bie ©emeinben ihren Pflichten entroeber nicht
ober nur fehr ungenügenb nad)fommen fönnen. Sie
©teueroerhältniffe müffen begreiflidjermeife immer fdjmie»
riger merben unb bie fapilalt'räftigere ©tabtgemeinbe
Zögert mit bem folgenfchmeren ©djritt fdjoit auS bem

©ruitbe, meil fid) als $o!ge ber Berfdjmelzung fofort
eine bebeutenbe Bermel)rung ber eigenen Saften für
©d)ulzmede, Strafjenmefen, öffentliche Bauten, einftellt.
AIS roeitere ©rfchmerung fotnmen politifche unb religiöfe
©egenfätze, mie fie fid) in unferem galle fjerauëgebilbet
haben, hi'©"- Sie in Betracht fallenben Aupengemeinben
finb f'atf)olifd)er Äonfeffion, politifd) halten fie in ber
Blehrheit zur fog. „Allianz", momit bie feit ben Stenn»

Fritz IViarti, Aktiengesellschaft, Winterthur,
Maschinenhallen & Werkstätten in Wallisellen & in Bern b. Weyermannshaus.

Ffirlsau/ Miefe von (63 05

BauunterneKimer-Materiai.
Transportable Stahtbahnen, Rolibahnschianen in zahlreichen Profilen, Querschwallen,
Rollwägelchen verschiedener Grössen. Stahigussräder für Rollwagen, Drehscheiben.

Radsätze, Bandagen, Achten, Kreuzungen etc. Bohritahl, Schaufeln, Bichel etc.

jtidusirielle Anlagen. Mechanische Einrichtungen.
Preislisten, Prospekte und Kostenvoranschläge gratis.

I Lokomobilen. Pumpen. Ventilatoren. ~

Kleine Bau-Lokomotiven.
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diesem Zwecke von der Allgemeinheit verwendet worden.
Obgleich die Flußregulierung auch den Nachbarstaaten,
nach welchen unsere Gewässer abfließen, ebenfalls in
hohem Maße zugute kommt, haben wir sie stets aus-
schließlich aus eigenen Mitteln bestritten. Um so mehr
erachten wir es als unser Recht und dem Schweizeroolke
gegenüber als unsere Pflicht, die Nutzbarmachung der
auf unserem Boden vorhandenen Wassergefälle für die

Interessen unseres Landes und unserer Bevölkerung zu
sichern. Soweit und solange wir sie nicht im Inland
brauchen, mögen sie in den Nachbarländern Verwendung
und Verwertung finden.

Sobald und soweit aber im Inland Bedarf ist, soll
in erster Linie dieser Bedarf gedeckt werden. Und falls
unsere Wasserkräfte dazu dienen sollen, der ausländischen
Industrie, die so wie so mit günstigeren Lohn- und Ab-
satzverhältnissen arbeitet als die unsrige, zum Siege im
Konkurrenzkampfe mit unserer einheimischen Industrie
zu verhelfen, so wollen wir unsere eigene Waffe aus der
Hand des Konkurrenten zurückziehen.

So schlagen wir Ihnen denn einen Bundesbeschluß
vor, welcher uns ermöglichen soll, unserem Land das zu
erhalten, was ihm gehört. Aus Gründen, deren Er-
örterung nicht nötig sein dürfte, hegen wir die Ueber-

zeugung, daß die Maßnahme vom Bunde ausgehen und
Bundessache sein muß. Die Zuständigkeit des Bundes
leiten wir aus seinem Zweck, die gemeinsame Wohlfahrt
der Eidgenossen zu fördern, ab. (Art. 2 der Bundes-
Verfassung.)

Die Angelegenheit ist überhaupt und insbesondere
von dem Augenblick an, da es bekannt wird, daß sich

die Bundesbehörden mit ihr beschäftigen, dringlich. Wir
beantragen deshalb, dem Bundesbeschlusse die Dringlich-
keitsklausel beizufügen, ivas um so weniger bedenklich ist,
als wir des Einverständnisses der großen Mehrheit des
Schweizervolkes mit der Maßnahme ganz sicher sind.
Wir gestatten uns schließlich, den Wunsch auszusprechen,
der Gegenstand möchte in der heute beginnenden Tagung
der Bundesversammlung endgültig erledigt werdeu. Die
Gründe hiefür decken sich mit den Gründen, die für die

Dringlichkeitserklärung bestehen.

Genehmigen Sie ?c.

-I- -I-

Bundesbcschluß über die Verwertung inländischer
Wasserkräfte ins Ausland.

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidge-
nossenschaft, nach Einsicht einer Botschaft des Bundes-
rates vom 4. Dezember 1995 ; in Anwendung von Art. 2

der Bundesverfassung beschließt:
1. Die Ableitung von elektrischer Energie, welche

ganz oder zum Teil aus inländischer Wasserkraft ge-
wonnen wird, ins Ausland bedarf der bundesrätlichen
Bewilligung. Staatsverträge sind vorbehalten.

2. Das Bewilligungsgesuch ist durch das Mittel der

Kantonsregierung, welche dasselbe begutachtet, dem Bun-
desrat einzureichen.

3. Der Bundesrat wird die Bewilligung erteilen,
insofern und insoweit die Wasserkraft nicht im Inland
Verwendung findet oder deren Verwertung ins Ausland
nicht inländischen Interessen zuwiderläuft.

4. Die Bewilligung wird auf eine bestimmte Dauer
erteilt, welche nicht mehr als zwanzig Jahre beträgt,
und kann auf Antrag des Inhabers ein- oder mehrere-
male abgeändert oder erneuert werden. Für die Aender-
ungs- und Erneuerungsgesuche findet die Bestimmung
von Art. 2 ebenfalls Anwendung.

5. Jede Bewilligung kann vom Bundesrat während
ihrer Dauer jederzeit gegen Entschädigung widerrufen
werden. Für die Feststellung der Entschädigung ist im
Streitfall das Bundesgericht zuständig.

6. Die Steuerhoheit und die Wasserrechtsgesetzgebung
der Kantone bleiben, innert der Schranken der Bundes-
versassung und dieses Bundesbeschlusses, gewahrt.

7. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung beauftragt.
8. Dieser Bundesbeschluß wird nach Maßgabe von

Art. 89, Absatz 2, der Bundesverfassung als dringlich
erklärt und tritt sofort in Kraft.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Als Assistent des Tiefbauamtes

wird R. Lu tern au er von Ruswil, Gemeindeingenieur
in St. Gallen, gewählt. - Dem Großen Stadtrat wird
beantragt, die Zahl der Geometer und der Kanzlisten
des Tiefbauamtes auf je fünf festzusetzen, im Voran-
schlage für 1999 für die ersteren 16,599 Fr., für die

letzteren und einen Lehrling 12,899 Fr. einzustellen.

Bauwesen in St. Gallen. (Korr.) Daß es mit der Ein-
verleibung von Vororten mit den Stadtgemeinden nicht
so leicht geht, ist eine alte Tatsache. Auch in St. Gallen
macht man die nämliche Erfahrung. In erster Linie
sind es natürlich finanzielle Gründe, welche die meist
recht nötige Vereinigung der Gemeinden erschweren; die

Vorortgemeinden leiden meistens an dem Mangel finanz-
kräftiger Bewohner, wodurch bei den stets wachsenden
Aufgaben die Gemeinden ihren Pflichten entweder nicht
oder nur sehr ungenügend nachkommen können. Die
Steuerverhältnisse müssen begreiflicherweise immer schwie-
riger werden und die kapitalkräftigere Stadtgemeinde
zögert mit dem folgenschweren Schritt schon aus dem
Grunde, weil sich als Folge der Verschmelzung sofort
eine bedeutende Vermehrung der eigenen Lasten für
Schulzwecke, Straßenwesen, öffentliche Bauten, einstellt.
Als weitere Erschwerung kommen politische und religiöse
Gegensätze, wie sie sich in unserem Falle herausgebildet
haben, hinzu. Die in Betracht fallenden Außengemeinden
sind katholischer Konfession, politisch halten sie in der
Mehrheit zur sog. „Allianz", womit die seit den Neun-

IHsi'îë, àíenAesâàtt, WZnìsi'îkuil',
zlîìsebinenliàllsn â Werkstätten in â in b. Ws/ermnnnstinus.
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Zàztrielle Anlzzen. Mksnkcìle Linricktungen.
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